
Zwelı Gruppen. Vier von ihnen weihen zZu „Opfernden“, Taufe, Firmung und Ordo tun dies
durch den sakramentalen Charakter, der eiıne Teilnahme Priestertum Christi ıst  °  ’ die uße,
ındem s]ıe  A un die verlorene ultfähigkeit zurückgibt. Die beiden etzten Sakramente heiligen
die menschliche Totalexistenz sowohl nach der sozjalen (die Ehe ist der Urgrund alles sozıalen
Lebens) als uch nach der individuellen Seite (der 'Tod muß allein bewältigt werden). Das viıerte
und letzte Kapıtel zeıgt die Wichtigkeit der VO. Sakramentenvollzug unablösbaren personalen
Entscheidung auf. Obgleich das Sakrament Handlung Gottes ist, wırd dem Menschen diıe pCI-
sonale Entscheidung keineswegs geschenkt. Nach dem Grundsatz „De Sacramentis numquamsatıs kann das wertvolle Büchlein empiohlen werden.

Linz ; Dr. Schwarzbauer
Die ehre S  X den heiligen Sakramenten der katholischen Kirche. Erster Ban!: Allgemeine

Sakramentenlehre, Taufe, Firmung und Eucharistie. Von Johannes Brinktrine. Pader-
born 1961, Verlag Ferdinand Schöningh. Leinen 30.— ; brosch. und Theologenausgabe

Schon wıiederholt wurden eıle der großen Brinktrine-Dogmatik dieser Zeitschrift be- Ssprochen. Was inem auf den ersten hck immer wıeder angenehm auffällt, 1st. die Klarheit
und ersichthlchkeit der Darstellung, die durch das Druckbild noch besonders unterstrichen
wird. die Mariologie folgt der Iraktat über die Sakramente, der' SEeINES großen
Umfanges auf wel Bände aufgeteult wurde. Der vorhegende erste Ban!: behandelt diıe ehre
VO:  - den Sakramenten 1mMm allgemeinen, Taufe, Firmung und Eucharıistie. Der Verfasser bekennt

Vorwort, seıt Jahren auf keinen dogmatischen Traktat mehr Teiß verwendet habe
als auf den vorhegenden. Für die Beantwortung einiger Fragen dogmengeschichtlicher oder
theologisch-spekulativer Art konnte auch NEeEUE Gesichtspunkte beibringen, Kingeschobene n  AUSSxkurse behandeln ıinteressante Detailfragen. uch die neuestie Literatur sorgfältig VerLr-
zeichnet wurde, se1  z nebenbei erwähnt.

In Kontroversfragen schließt 81C.  h Brinktrine nıicht immer der ehrheit So vertrıtt
Beispiel die Meinung der Minderheıt, daß die Doppelkonsekration zum' Wesen des eucha-

rıstıischen Opfers nıcht notwendig sel  s} 346 Wie jedes Menschenwerk S natürhch uch
dieser and noch ünsche ien. Manche Frage möchte INan noch mehr herausgearbeitet sehen,
die eıne der andere Lösung befriedigt nıcht Doch das betriit Kleinigkeiten. Als
Ganzes stellt auch dieser and wıeder ein sehr brauchbares ‚ehr-, Lern- und Arbeitsbuch dar,
für das dem Verfasser aufrichtig danken.

Linz a Dr. Obernhumer
Kirche und Sakramente. Von Karl Rahner. (Quaestiones disputatae. Herausgegeben VO  5

Karl Rahner Uun! Heinrich Schlier 10.) Freiburg-Basel- Wien 1960, Herder. Engl brosch.
6.80
Dieser and der „Quaestiones disputatae“ ıst eiıne Weiterführung eines der Zeitschrift

„Geist und Leben“ (1955) erschienenen Artikels. Rahners spekulativer Begabung gelingt es,
einem schwierigen Thema Aspekte abzugewinnen: dem Verhältnis VO:  5 Kırche und Sakra-
menten. Beide stehen ja engstem Zusammenhang. Rahner zeıgt zunächst die Kırche als
Ursakrament.,. Von hier fallt dann } Licht auf das Wesen des Sakramentes. Aus der
Dogmatik bekannte Begriffe bekommen g  Z Leben. Eıs werden auch Fragen behandelt, be-
sonders hinsichtlich der Finsetzung der Sakramente durch Christus, die wirkhch solche sınd
und darum noch keine allseits anerkannte Lösung gefunden haben Rahner sucht auch hier
eıne Antwort Teil auf uchKH Wegen. Im zweıten Teil werden die einzelnen Sakramente
als „Selbstvollzüge“ der Kıirche verstanden. die Spitze wırd mıt Recht die Fucharıstie, die
Opfer un! Sakrament zugleich ıst, gestellt.

Die wertvolle Studie, die den Leser keine geringe Anforderungen stellt, ist reich
Erkenntnissen und KEinsichten, ber uch fruchtbaren Anregungen für eiıne sakramentale

und zugleich persönliche Frömmigkeit.
Linz - Dr. OÖObernhumer
Die katholische Glaubenswelt. W egweisung und ehre. Herausgegeben VO: einer Arbeits-

gemeinschaft VO  w Theologen. and 11L Die Heilsökonomie. Dritte Auflage. TIr
aus dem Französischen VO:  5 und Muthesius. (XIX un!: 784.) Mit Bildtafeln
und einer Faltkarte. Basel-Freiburg-Wien, Herder. Leinen Subskriptionspreis 49,50, Einzel-
preıs

Mit dem dritten and dieser modernen Summa theologica schließt die Gesamtdarstellungder katholischen Glaubenslehre Uun!‘ Theologie. Er behandelt die Heilsökonomie den Kapıteln:Christus, Mar:  1a und die Kırche Die Sakramente der Kirche und die Wiederkunft Christi.
„Theql.-prakt. Quartalschri{f£t'‘ 1961
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Literatur
Dieser Band 1st noch dichter als dıe vorhergehenden und mıt der gleichen Anteilnahme und

Gründlichkeit geschrieben. [D wiırd allen modernen Anforderungen gerecht, weil 1Nner Begegnung
mıt Fragen VO  - draußen nıcht aus dem Wege wIrd. Denn Naturwissenschaft, Psycho-
logıe, Pädagogik und Kunst SIN ja zu weilen nıcht {} fragende, sondern uch störende uUun!
sıch behauptende (jäste den Pforten w1e€e 1 heiligen Bezirk der Theologie.

SO wıird das Werk Hiılfs- un!: Standardwerk nıcht für Geistliche und Religions-
lehrer, sondern für alle, die sıch für den Reichtum der ehre interessj]eren. Eirnstes, ausdauerndes
Studium sichert jedem ıne reiche Ernte für seın geistliches Leben Und jeder, der höhere reli-
gy10Se Bıldung anstrebt, wırd das uch mıt Freude studieren.

Linz-Eibelsberg Walter Hınz

Kırchenrecht

De momento ratıonıs leg1s legum interpretatione. Inquisıtio historico-doectrinalıis. Ignatius
Dekkers C.SS.RNund 134.) Romae MLX Zu beziehen beım Verfasser: Amsterdam,
Keizersgracht 218 Kart. 5.95

Diese Monographie über die Bedeutung des Gesetzeszweckes ın der Gesetzesauslegung ist
scholastisch besten Sinne des Wortes (die Biıbliographie lobenswert, dıe Ausführungen klar,
systematisch, wohlabgewogen, bescheiden uUun! maßvoll). Nach einer gründlichen historischen
Kınleitung bringt der Verfasser (darlegend und Irrtümer korrigierend) den posıtıven Teil der
Arbeit, wobeli dem Gesetzeszweck be1ı der Gesetzesauslegung ıne verhältnismäßig kleine Aufgabe
ZUSCHILIESSCH wırd. Die üssig UunNn! exakt geschrıebene, weıtgespannte Abhandlung ist. ın die
juristisch-kanonistische Fachliteratur einzureıhen.

Lıiınz a Dr Karl Böcklinger
Forma iuridie2 celebrationis matrımonıu. Commentarıus ın Canones Ludovicus

Bender (XVILL—326). Roma-Parigi-New York-TLournali (Belgio 1960, esclee Gie. Kart.
Dieses uch ist für jeden Geistlichen eın wahres „studıum sacrum“” 1mMm. Sinne des al 129

GIE. ITrauungsassıstenz, Irauungsdelegatıon, gewöhnliıche Horm der Eheschließung un!: „-kon-
valıdatıiıon un! die Notform werden kanonistisch durchdacht un: ıne ülle VO:  - Fragen be-
handelt, cdie AauSs der Praxis kommen und VO.  w allgemeinem, seelsorglichem Interesse sınd. Manche
Druckfehler ließen S1IC. leicht vermeıden. Für alle Leser ware ıne bessere Latınıiıtät, für die
deutschsprachigen ıne exaktere Fassung der deutschen Zatate erfreulich.

Anscheinend liegt nıcht angekündigten „aggiornamento“ des Codex urıs Canonıicı,
NEUEC ommentare des gesamten Kirchlichen Rechtsbuches kaum erscheinen un: uch

nıicht allzu gefragt sind; zeıgen Monographien über kirchenrechtliche Probleme, dıe stark ın die
Praxıs ausstrahlen, einen Weg der kanonistischen Wissenschaft ? In diesem Zusammen-
hang sel verwlesen auf drei rühere Werke Benders: Potestas ordinarıa et delegata (Romae
» Normae generales, de person1s (KRomae
(Romae und De parochis et VICarıls paroeclalibus

Linz Z Dr. Karl Böcklinger
Scheidung Ja oder neın ? Kıne Eheberaterın, eın Seelsorger, eın Richter geben Antwort.

Von Josefine Gang]l, Theodor Blieweils, Franz Dolna. Wien-München 1961, Verlag
Herold. Leinen 4 kart.

Kın Taschenbuch ın gefälliger Aufmachung und biılliıgem Preıs, das aus tiefer Lebens-
kenntniıs geschrieben ıst, oft 1m Stil 1ne€es guten und vernünftigen Zuredens, indem der Leser
direkt angesprochen wird. Viele spannend geschriebene Beispiele erhöhen dıe eichte Lesbarkeıt.

Jeder Seelsorger soll den kleinen and kennen. In Ehekrisen, be1i E)heleuten, die der Schei-
dung nahe SIN! der S1C. mıt dem Gedanken einer Scheidung tragen, kann das ruhige urch-
denken der Gedanken der dreı Verfasser die Ehe retten. uch glückliche Braut- und Ehepaare
können dem uch viel Wertvolles entnehmen. Besonders se1l verwıesen auf die Ausführungen
des Juristen (Franz Dolna) über dıe Gefahren und Schattenseiten der „einverständlichen Schei-
dung”‘. Sechr lebensnahe ıst uch die Schilderung des staatlichen und kirchlichen Kheprozesses
und seliner Aussichten.

Kirchenrechtlich gesehen, ist. SCH, daß I1a  w VO:  w eıner Scheidung wohl immer abraten
soll, s1e ber nıcht immer ın einem solchen rad unerlaubt ist, wıe nach den Darstellungen
der Verfasser manchmal scheinen mMas. uch einıge klarere Fassungen (etwa auf Seite be1i
der Ungültigkeit der Namens- und Staatsbürgerschaftsehen) waäaren  D wünschenswert.

Linz A Dr. Karl Böcklinger


